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REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 

ABT. STRASSENWESEN UND VERKEHR 

 
 
 
 
 
 
 
 

Freiburg, den 02.10.2019 
 

Fahrbahndeckenerneuerung der L 127 zwischen St. Peter und St. 
Märgen 
Bauphasen und Sperrungen im Zuge der Sanierungsarbeiten 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wegen der Arbeiten zur Fahrbahndeckenerneuerung ist die L 127 zwischen St. Peter und St. 
Märgen derzeit vollgesperrt. 
In der Kalenderwoche 41 und 42 (Montag, den 07.10.2019 bis Sonntag, den 20.10.2019) finden 
die Asphaltierungsarbeiten statt. 
Hieraus ergeben sich mehrere Zeiträume, in welchen die L 127 nicht befahren werden kann. 
Nach aktuellem Planungsstand ist folgender Ablauf vorgesehen   
(siehe hierzu auch die Übersichtskarte auf der Rückseite): 
 

- Montag, 07.10.2019: Aufsprühen Haftkleber auf der g esamten Strecke 
Ab 15.00 Uhr wird auf der gesamten Strecke Straße (Abschnitt 1, 2 und 3; siehe 
Übersichtskarte) Haftkleber aufgesprüht. Ab diesem Zeitpunkt darf die gesamte Strecke 
nicht befahren werden, auch nicht von Anwohnern.   
Sollte die Straße dennoch befahren werden, so führt dies dazu, dass einerseits der 
Haftverbund und somit die Qualität der neuen Fahrbahndecke erheblich reduziert wird und 
andererseits die Fahrzeuge erheblich verunreinigt werden.  
Die Strecke ist am folgenden Dienstag, den 08.10.2019 ab 01.00 Uhr wieder für Anwohner 
befahrbar. Wir bitten jedoch darum, von nicht unbedingt notwendigen Fahrten abzusehen. 
 

- Dienstag, 08.10.2019: Asphalteinbau Abschnitt 1 
Ab ca. 7.00 – 19.00 Uhr kann Abschnitt 1 nicht befahren werden.   
Ab 19 Uhr für Anwohner frei. 
 

- Mittwoch, 09.10.2019: Asphalteinbau Abschnitt 2 
Ab ca. 7.00 – 19.00 Uhr kann Abschnitt 2 nicht befahren werden.  
Ab 19 Uhr für Anwohner frei. 
 

- Donnerstag, 10.10.2019: Asphalteinbau Abschnitt 3 +  Aufsprühen Haftkleber auf der 
gesamten Strecke  
Ab ca. 7.00 Uhr kann Abschnitt 3 nicht befahren werden.  
Ab 15.00 Uhr wird auf der gesamten Strecke (Abschnitt 1, 2 und 3) Haftkleber aufgesprüht. 
Ab diesem Zeitpunkt darf die gesamte Strecke nicht befahren werden, auch nicht von 
Anwohnern.   
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Die Strecke ist am folgenden Freitag, den 11.10.2019 ab 01.00 Uhr wieder für Anwohner 
befahrbar. Wir bitten jedoch darum, von nicht unbedingt notwendigen Fahrten abzusehen. 
 
Sollte die Straße dennoch befahren werden, so führt dies dazu, dass einerseits der 
Haftverbund und somit die Qualität der neuen Fahrbahndecke erheblich reduziert wird und 
andererseits die Fahrzeuge erheblich verunreinigt werden.  
 

- Freitag, 11.10.2019: Einbau Asphaltdecke Abschnitt 1 
Ab Freitag, den 11.10.2019 um 7 Uhr bis Samstag, 12.10.2019 ca. 19.00 Uhr kann 
Abschnitt 1 nicht befahren werden. Im Anschluss für Anwohner frei. 
 

- Samstag, 12.10.2019: keine Asphaltarbeiten auf der Strecke  
 

- Sonntag, 13.10.2019: keine Asphaltarbeiten auf der Strecke  
 

- Montag, 14.10.2019: Einbau Asphaltdecke Abschnitt 2   
Ab Montag, den 14.10.2019 um 7.00 Uhr bis Dienstag, 15.10.2019 ca. 19.00 Uhr kann 
Abschnitt 2 nicht befahren werden. Im Anschluss für Anwohner frei. 
 

- Dienstag, 15.10.2019: Einbau Asphaltdecke Abschnitt  3  
Ab Dienstag, den 15.10.2019 um 7.00 Uhr bis Mittwoch, 16.10.2019 ca. 19.00 Uhr kann 
Abschnitt 3 nicht befahren werden. Im Anschluss für Anwohner frei. 
 

- Mittwoch, 16.10.2019 – Samstag, 19.10.2019:   
Weitere Arbeiten auf gesamter Baustelle (Markierung, Anpassung der Zufahrten). 
Anwohnerverkehr frei.  
 

 
Während der gesamten Asphaltierungsphase (KW 41 und 42) bitten wir nochmals darum, von 
nicht unbedingt notwendigen Fahrten abzusehen bzw. die Anzahl der Fahrten zu reduzieren. 
 
 

Wir bitten um Verständnis für die entstehenden Unannehmlichkeiten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Steffen Kreischer 
 
Regierungspräsidium Freiburg 
Bissierstr. 3, 79114 Freiburg i.B. 
Tel.: 0761/ 208-2287 
e-mail: steffen.kreischer@rpf.bwl.de
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Fahrbahndeckensanierung L 127 zwischen St. Peter un d St. Märgen – Übersichtskarte 

 

 

Abschnitt 3 Abschnitt 1 Abschnitt 2 


